
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1931/6/2 3Ob438/31,
3Ob64/73 (3Ob65/73), 1Ob21/80,

3Ob27/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.06.1931

Norm

ZPO §85 Abs1

Rechtssatz

Wo protokollarisches Anbringen eines Rekurses zulässig ist, darf die zur Verbesserung des Rekurses aufgetragene

Nachholung der Anwaltsfertigung auch dadurch ersetzt werden, daß der Beschwerdeführer innerhalb der

Verbesserungsfrist unter Berufung auf die wieder vorgelegte Eingabe zu Protokoll erklärt, Rekurs zu erheben.

Entscheidungstexte

3 Ob 438/31

Entscheidungstext OGH 02.06.1931 3 Ob 438/31

Veröff: SZ 13/139

3 Ob 64/73

Entscheidungstext OGH 24.04.1973 3 Ob 64/73

1 Ob 21/80

Entscheidungstext OGH 10.09.1980 1 Ob 21/80

Auch

3 Ob 27/81

Entscheidungstext OGH 20.05.1981 3 Ob 27/81

Auch; Veröff: NZ 1982,78
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